VS Bregenz Stadt							Bregenz, 10.10.2025
Schillerstr.7, 6900 Bregenz			 
Gabi Germ-Mathis


DATENWEITERGABE -
Weitergabe schulrelevanter Informationen von Einschulenden 


Werte Erziehungsberechtigte! 

Ihr Kind wird im kommenden Herbst schulpflichtig. 

Gemäß § 6 Abs. 1a Schulpflichtgesetz sind Sie als Erziehungsberechtigte verpflichtet, der Schule allfällige Unterlagen, Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit des Kindergartenbesuchs zum Zweck der Dokumentation des Entwicklungsstandes, insbesondere des Sprachstandes (Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von Kindern mit Deutsch als Erstsprache oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache) erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden, vorzulegen (z.B. Transitionsprotokoll). 

Die Weitergabe dieser Unterlagen kann auch auf direktem Weg von der Kindergartenleitung an die Schulleitung erfolgen. Dies bedarf jedoch Ihrer Zustimmung. 

Bitte füllen Sie daher den untenstehenden Abschnitt rasch aus und geben Sie diesen Ihrem Kind wieder in den Kindergarten mit. 
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen

Gabi Germ-Mathis

___________________________________________________________________________

Name des Kindes: __________________________________ geboren:__________________

· Ich bin damit einverstanden, dass die oben angeführten Daten meines Kindes 
DIREKT vom Kindergarten an die Schule weitergeleitet werden. 

· Ich werde den Kindergarten informieren und die oben angeführten Daten und Unterlagen bis zum 20.2.2026 vom Kindergarten abholen und persönlich bei der Schule abgeben. 

(Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen auch ohne Ihre Zustimmung von der Schule eingeholt werden dürfen, sollten Sie diese Frist nicht einhalten!) 



Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  _____________________________________

